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Beratung



Wir sind überzeugt davon, dass der Verband Wohneigentum Niedersachsen für den Schutz und die Unterstützung seiner Mitglieder steht.
Wir sind auch davon überzeugt, dass bei allem was wir tun, wir es Ihnen ermöglichen, Ihr Eigentum sorgenfrei zu genießen.
Wir sind überzeugt davon, dass der Verband Wohneigentum Niedersachsen für den Schutz und die Unterstützung seiner Mitglieder steht.
Wir sind auch davon überzeugt, dass bei allem was wir tun, wir es Ihnen ermöglichen, Ihr Eigentum sorgenfrei zu genießen.

Wir sind überzeugt davon, dass der 
Verband Wohneigentum Niedersachsen 
für den Schutz und die Unterstützung 
seiner Mitglieder steht.

Wir sind auch davon überzeugt, dass bei 
allem was wir tun, wir es jedem Mitglied 
ermöglichen, sein Eigentum sorgenfrei zu 
genießen. 

Wir sind überzeugt davon, dass der Verband Wohneigentum Niedersachsen für den Schutz und die Unterstützung seiner Mitglieder steht.
Wir sind auch davon überzeugt, dass bei allem was wir tun, wir es Ihnen ermöglichen, Ihr Eigentum sorgenfrei zu genießen.

Wofür steht der Verband?



1) Preußisches Fluchtliniengesetz von 1875

Damit wurde der Straßenbau an die Gemeinden übertragen.
Regelt die Erstellung der Straßen  
Heutiger Nachfolger sind die Erschließungskosten im BauGB  
( ��123 bis 135) ab dem 23.06.1960

2) Preußisches Kommunalabgabengesetz von 1893

Damit wurden die Bürger für die Erneuerung der bestehenden 
Straßen “zur Kasse gebeten”

- Für öffentliche Einrichtungen, wozu auch die Straßen gehörten
- Es muß ein besonderer wirtschaftlicher Vorteil vorhanden sein.

Daraus resultiert die Straßenausbaubeitragssatzung 

Historie



Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

(NKomVG)

Vom 17. Dezember 2010*

� 111

Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung
(...)

(5) 1 Die Gemeinden haben die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel,

1.

soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Entgelten für die von ihnen erbrachten 

Leistungen,

2.

im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. (...)

3 Eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, wiederkehrenden 
Beiträgen für Verkehrsanlagen und Beiträgen für öffentliche Spielplätze besteht nicht.

Rechtsgrundlage

http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=KomVerfG+ND+%C2%A7+111&psml=bsvorisprod.psml&max=true


Rechtsgrundlage
� 6 NKAG

� 6
Beiträge

(1) 1 Die Gemeinden und Landkreise können zur Deckung ihres 
Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 
Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen 
Einrichtungen Beiträge von den Grundstückseigentümern 
erheben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche 
Vorteile bietet, soweit nicht privatrechtliche Entgelte erhoben 
werden.

� 6 NKAG ist Grundlage für die Beitragssatzung der Kommunen



Straßenausbaubeiträge
• Sind einmalige Leistungsabgaben aufgrund einer Rechtsgrundlage

• Leistung /Nutzung potentiell möglich für Beitragszahler
• Sind keine Erschließungsbeiträge wie beim Erstausbau

• D.h.: Maßnahme muß eine Anschlussmaßnahme sein wie z.B. die
Erneuerung der Fahrbahn, Herstellung neuer Gehwege oder
Fahrbahnbeleuchtung.

• Es darf nur der tatsächliche Aufwand umgelegt werden

• Heranziehung von Grundstückseigentümern, die einen
???besonderen wirtschaftlichen Vorteil???haben (Anlieger).

• D.h. es wird der Altzustand mit dem neuen Verglichen, wobei Vorteil
bedeutet, dass sich durch die Maßnahme eine verbesserte
Nutzbarkeit für den Anlieger ergibt



Eine Verbesserung i.S.d. � 6 Abs. 1 Satz 1 NKAG liegt vor, wenn sich der
Zustand der Straße oder der Teileinrichtung nach Durchführung der
Straßenausbaumaßnahme in irgendeiner Hinsicht von dem ursprünglichen
Zustand im Zeitpunkt der erstmaligen Herstellung in einer Weise
unterscheidet, und der neue Zustand der Straße oder der Teileinrichtung
positiven Einfluss auf die Benutzbarkeit hat (Nds. OVG, Urt. v. 24.05.1989
- 9 A 110/87 -). Eine Verbesserung ist vor allem dann anzunehmen, wenn
Zustände, die nicht mehr den heutigen Normalstandards genügen, an
moderne verkehrstechnische Entwicklungen oder neue technische Standards
angepasst werden (Nds. OVG, Beschl. v. 20.11.2006 - 9 LA 386/05 -).

VG Lüneburg · Urteil vom 23. Juni 2010 · Az. 3 A 213/07



Rechtsgrundlage am Bsp. einer kommunalen Satzung
Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde XYZ

� 1Allgemeines
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und 

Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze - insgesamt, in Abschnitten oder 
Teilen - (öffentliche Einrichtungen) erhebt die Stadt XYZ, sofern Erschließungsbeiträge 
nach den �� 127 ff BauGB nicht erhoben werden können, nach Maßgabe dieser 
Satzung Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche 
Vorteile bietet (Anlieger).

(2) Die Stadt ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbau-
maßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer 
Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer 
Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln



• Beitragspflicht entsteht mit Beendigung der Maßnahme
• Beitragspflichtig ist der Grundstückeigentümer oder 

Erbbauberechtigte. Bei Wohneigentümer-
gemeinschaften alle Eigentümer als Gesamtschuldner

• Verteilung der Kosten auf die anliegenden Grundstücke
nach dem Maßstab in der Satzung der Kommune

• Rechtsmittel gegen den Beitragsbescheid haben keine
aufschiebende Wirkung. Bedeutet: Kommune darf trotz
Klage den Bescheid vollstrecken!



Eigenanteile der Gemeinde Osterode(Beispiel)
• Die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen 25%
• Bei stark innerörtlichem Verkehr 60%
• Durchgangsverkehr 70% für z.B. Fahrbahnen



Abgrenzung Anliegerstraße zur 
Haupterschließungsstraße

Eine Anliegerstraße ist in Deutschland eine öffentliche oder private
Erschließungsstraße, die hauptsächlich für den Zugang oder die
Zufahrt zu den an ihr gelegenen Grundstücken dient. Maßgebliche
Funktion dieser Straße ist der Aufenthalt, sie zählt daher zur
Straßenkategorie D V und E V. Das Verkehrsaufkommen in der
Anliegerstraße liegt bei ca. 100 bis 200 Kfz/Spitzenstunde.

Eine Haupterschließungsstraße (beachtlicher innerörtlicher
Verkehr) liegt vor, wenn sie der Erschließung von Grundstücken und
gleichzeitig dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dienen und
nicht Hauptverkehrsstraßen sind.

Die wesentliche Nutzung ist entscheidend für die
Eingruppierung!



Wiederkehrende Beiträge

• Rechtsgrundlage ist � 6 b NKAG

• Abgrenzung zu einmaligen Beiträgen nach � 6 NKAG

• Bildung von Abrechnungsgebieten

• Räumlicher Zusammenhang muß vorhanden sein

• Bis zu dem gesamten Gemeindegebiet möglich

• Jährliche Zahlung von Beiträgen

• Unterschiedliche Abrechnungsmöglichkeiten

• Konstant (Durchschnitt der Kosten der nächsten 5 Jahre für 
Abrechungseinheiten) oder schwankend (jährlich anderer 
Beitragssatz nach Spitzenabrechnungen entstandenen 
Kosten)

• Übergangsregelungen bis zu max. 20 Jahre möglich



Wiederkehrende Beiträge erscheinen auf den ersten Blick
als sinnhafte Alternative zu den nur mäßig akzeptierten
einmaligen Straßenausbaubeiträgen. Es ist aber Vorsicht
geboten: Die Bildung einer öffentlichen Einrichtung steht
den Gemeinden nur scheinbar frei, denn
verfassungsrechtlich ist das Gebot der
Belastungsgleichheit zu beachten. Es verbietet
ungleiche Sachverhalte gleich zu behandeln. Je größer
eine öffentliche Einrichtung und je unterschiedlicher die
Straßenaufwände, desto unterschiedlicher sind die
Vorteile mit der Wirkung, dass eine Einheit fehlerhaft
gebildet wird. (BVerfG, Urt. 25.06.2014 zur
inhaltsgleichen Regelung für wiederkehrende Beiträge in
Rheinland-Pfalz).



Aktuelle Situation seit 2017/18

• Viel Aufklärungsbedarf in den Kommunen

• Änderung des NKAG
• 2017 ist�6b (wiederkehrende Beiträge) eingefügt 

worden

• wiederkehrende Beiträge sollen Kommunen flexibler 
machen

• größere Abrechungseinheiten können gebildet 
werden, stehen aber im Ermessen der Kommune

• Viele Kommunen im Bund schaffen die Satzungen ab, 
z.B.: Hannover, Oldenburg, Northeim, Laatzen, 
Holzminden, Winsen(Aller) etc.



Aktuelle Situation
• Popularklage des Verbandes Wohneigentum Bayern vor dem 

bayrischen Verfassungsgericht gegen die Ausbaubeiträge (in Nds. ist 
das nicht möglich)

• Bayer hat die Ermächtigungsgrundlage zum 01.01.2018 abgeschafft.
• Online Petition des VWE Nds. auf der Onlineplattform 

openpetition.de
• Infoveranstaltungen im ganzen Land mit kommunalen Räten

• Unterstützung bei Klagen gegen Gebührenbescheide
• Normenkontrollklage gegen Satzung über Wiederkehrende Beiträge 

der Stadt Springe

• Antrag im Landtag zur Abschaffung des � 6 NKAG
• Anhörung im Ausschuss Inneres und Sport am 05.06.2018 gewesen

• GroKo will eine Reform der Strabs, aber keine Abschaffung!



Position des Verbandes Wohneigentum Nds.

• Straßenausbaubeiträge sind 
existenzgefährdend

• Die Ermächtigungsgrundlage in � 6 NKAG muß 
geändert oder entfernt werden

• Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
• Straßen sind kommunaler Gemeingebrauch
• Unterhaltungs- und Erneuerungspflicht seitens 

der Kommunen



Position des Verbandes Wohneigentum Nds.
Kommunen sind gesetzlich zur Unterhaltung und 
Erneuerung ihrer Straßen verpflichtet!!!!
�9 Abs.1 S.1 NStrG i.V.m. � 47 NStrG/ � 124 Abs.2 
NKomVG

� 9 NStrG

Straßenbaulast

(1) Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen 
zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer 
Leistungsfähigkeit die Straßen so zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern, 
daß sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen.

� 124 NKomVG

Erwerb, Verwaltung und Nachweis des Vermögens; Wertansätze

(1)...

(2)  Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß 
nachzuweisen. …



Positionen des Verband Wohneigentum Nds.
zu Wiederkehrenden Beiträgen

• wiederkehrende Beiträge kritisch – keine Lösung aus Sicht des 
Verbandes

• Erste recht keine Kausalität beim 6b Modell im Hinblick auf einen 
besonderen wirtschaftlichen Vorteil

• schafft größere Ungerechtigkeiten als aktuell schon vollzogen

• trotz regelmäßiger Zahlungen keine Partizipation an 
Erneuerungen der eigenen Straße sicher

• Erheblich höherer Kosten- und Verwaltungsaufwand für Kommune

• Grundsteuermodel kann besseres Modell sein

• Grds. soll Kommune aus dem laufenden Haushalt Unterhaltung 
schaffen, �� 9, 47 NStrG/ � 124 Abs.2 NKomVG (Eigentum 
verpflichtet)



Vergleich der Instrumente



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Haben Sie noch Fragen?


